
ercnjmigen fremdeiiGold-und WilbernenMüntz-
^«tten/ welche in denen Kayserl. Königlichen Erb-Köniq»
eichen und Landen nicht allein in Handel und Wandel /  sondern auch bey 
allen Kayserl. Königl. und gesamten publiken O-rilen srey auszugeben 
ww anzunchmcn nicht allein bereits /4nno 1746. und ^nno 17^1. aller« 
Snädigst erlaubet worden /  sondern auch zu folge neuerlichen Allerhöchst 
^ayferl. Königl. Entschliessung cie claro 7ten k'ebruchrij 175z ; mit bey« 
Seruchter Gnädigster Ooui-8. Gestattung einiger durch die Müntz- f r e u 
ten äc 1746. und 1751. verrussen gewesten goldenen-und über 
einen halben Gulden innerlichen Werth haltenden grösseren Silbernen frem
den Müntz - Sorten) Zwar zu Erleichterung und k^cilirirung des Oom- 
inercii annoch ferners und rLipcAjve künftig-jedoch nicht anderst/als in 
dem hier unten ausgewicsenen - und bey einigen Müntzen Allergnadigst er« 
döheten Oevu!v-iriort8 - Werth /  auch angemcrckten Gewicht sowohl in 

Handel und Wandel /  als bey allen Kayfert. Königl auch übrigen 
xubli^uen Orüen angenohmen und verausgabet 

werden mögen.

schwäre deren folr 
Senden Gold- Svr» 
ien nnch dem Ordt» 
"an cs. G r ä n  
schwären Oucaten- 
idewwhl.

l)ucsren. jGrän

60

sr
46
r ;

46

hl dein Wöm. Weich geprägte
Goldene Münzen.

I Nachallergnck- 
I didst geschöpfter 
Kaiserl. Königl- 

j Resolution hae 
den fo lgende 
Münz, Sorten 
zu coursiren per

fl. I kc-lpfT'

Gesamte in Reichs - Konstitution« - massigen Schrot und Korn 
in dem Röm. Rerch/ oder anderwärts geprägte Oucsren. .

Und in jo lang dev solchen von dem drrmahligen Schrot und 
Korn nicht abgewichen wird.

Die C hur»Bayerische Klsx 6' 0 r.
Die Chur - Bayerische O ro lin r. .  ^
Die halbe Chur - Bayerisch« O ro lin r.
Zngleichen d,e Chur « Pfältzische / Würtemberger / Hessen» 

Darmstädter / Baaden. Durlachische, Anspachische / Wal» 
deggi,che, Fuldaisch / Hoden;ollerisch / und Montfortffche» 
denen C h u r« Bayrischen O ro lin r  gleichförmige « und in 
dem Schwäbischen CreyS sbulive so genanten jehen Gulden 
Stücke. .  - 7
Hgtbe äerti. -  -
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7 » ^
Uchwikre berenfok, 
-enden Gold« S or
ten nach dem ordi- 
Yari «o. G r ä n  
schwären Dncatrn, 
Gewicht.

- , ^ - S  ^

 ̂ v '

vuo-ren.

-
r

4^

S4-

Z7

-4

r r

;6

diqst g«sAp "l.Kayserl,KSn'gl
^«solut'ou v«
i'-n fo lg.«"" 
Münz r sort"

Die ab Fnno !7Z0. bisherige neue Königs. Preüßische dop, zu cciurltten^. 
Gräni Fridrich 6' O r, oder Ooppien / wegen Key solchen nicht« kx, Ipf, 

„ccuesr beobacht werdender ^äjuttirung Gtuck für S tu c k / '' 
nur nach denen leichteren Stucken auf den Fuß deren
z 4. fl. 7-ä kr. gerechneter vuearen valviret. » - »4

Einfache öerri auf nemliche Weise.  ̂ . 7

Halbe storri auf nemliche Weise. '  .  z

Un dem Wöm-Weich geprägte Nilberne
8pec,68. und gröffere-jcdoch keinen minderen Werth 

a!s einen halben Gulden haltende Müntz- 
8orren.

D ie Chur - Sächsische/ Brandenburgische , und Braunschwei
gische- auch übrige alte und neuere - nach dem Reichs - Schro 
und Korn indem Röm. Reich geprägte / i rem die E rtz»B i 
schöstiche r Fürst Saltzburgische - Herzoglich Braunschweiger 
und Lüneburger - wie all übrige im Röm. Reich ,n nicht min 
deren innerlichen W erth / als die Kävserl. Königliche gepräg 
f« Spssiy,. Ldaller/ oder zwey Äusden Stucke / jndeme de 
ren sehr wenig zu finden welch« nicht stqrck abgenutztt seven, 
also wie bieihery / auch fernershin nur .

Alle äere«halbe Lpeeie». Lhaller/ Guldiner/ oder sogenanntst!
Stücke/ auch wie bishero

All« öecrv halbe Guldiner/ oder V irr t l-L p e c ie r. Thaller/oder
jogeuanke ^ t l  Stuck/ebenfalls wie bishero

Pie si, /lnno 1750. bis anhero geprägt werdende neue Köni. 
glich. Prrüßüche Reichs - Thaller/ oder neunzip Kreuyer S tü 
cke/ wann solche wenigstens wägen r. Lolh r. Lu in tl/und  ei
nen Bruchtheil eines äenierr Wienner Gewicht, 

vecro Halde Reichs - Thalter / oder fünff und vierzig Kreutzer.
Stucke/ wann solche wenigstens wägen zwey Quintl/ uno ohnge- 
fehr anderthalben äcnier, Menner Gewicht, 

k^k. L's bleiben hingegen gäntzlich und sbsolucö verrußen/ auch 
elnzusühen/ zu verausgaben und anznnehmen allerschäcfest - uno
kub pcrn, contircsrionir verbotten die - t̂l/ ^ tl, u n d ,!tl Stücke
obbesagter Künigl.Preußischen Reichs - Thallern sowohl-als 
auch gesamte den innerlichen Werth eines halben Gulden nicht 
haltende Preussisch- Cbur-Baycisch. Bareykhisch- Würkember- 
gisch - kckonrsorkisch und Schawensteinische drryffiq. und sünf- 
zehen Kreutzer-Stücke/ ingleichen alle uno jede fremde, weniger 
als einen halben Gulden werth seyende Land-und Schied,
Münzen/ wie sie immer Nahmen haben mögen/ indeme saus
ser denen alleinigen in diser §peci6c->tion enthaltenen vslvir. 
ten ) sonsten keinerlei) fremden Münz< Loi-ren einiger mindestem 
()or,r« weder gestattet / weder connivlret wird, 1

2f  
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schwöre berrnfol»' 
»enden Gold-Sor, 
»n nach dem or, 

60. Grän
UwärenDucaten, 
vewrchk.

Ducsteü.^Grän.
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Königs. Krantzöfische Mold . Korten
vondemletzt verstorbenen König L.uäovico 

O e c im o  (Q u a r to .

Nach allergnä» 
gigst g«schöp,rer 
kayserl-Äönigl. 

Resolution has 
den folgende 
Münz, Sorte« 
u comsirrn per

Doppelte r.ou i, «l'Or. 
Einfache I.oulr st'Or. 
verro halbe.
Sonven I.ou i, ä'Or.

Vom jetzt regierenden König.
Schild Doui; «l'Or. . « -

!önigl. Mranßöstsche Milder «Morten.
Frantzöffsche alte Thaller/ oder I^ouir. Llrmc. »
Halbe l^ouir-L laoc. - . > .  -
Viertel clerro. . .  . .
Neue und alte Frantzösische so genannte ä xx io . Thaller von dem 

verstorbenen sowohl. als auch von dem letzt regierenden König/ 
auf deren alten kevers an statt des Wappens drey in T ri 
angel gegeneinander gestellt«Königl.Cronen zu sehen/ dahe 
ro solche Cronen»Thaller gennet werden / auf deren neuen 
keverr hingegen / das Königl. Wappen mit Palm - oder Lok

^  de« . Zweigen umgeben ist. - >
Dergleichen halbe. - .  .  -
Lierll «lerli. » » .  >

önigl. iold« Morten.panische
Vierfache Spanische Oopxien.  -  7
Doppelte «lerro. > . . .
Linfache öerro. - .  > -
Halbe öcrro. . . . »

Bnigl. DpanischeMilber»8pccies.
Alle Spanische sowohl in Lurops geschlagenen Thaller/ als aus 

^merics kommende klstten, oder kerre Lolov-lrie, oder 
Klexicsne, wann solche nicht mercklich bejchnitten seynd. 

täL. Denen minderen Spanischen S ilb e r»Lpecler, oder Mün 
zen wird kein Lourr gestattet.

fl. kr Pf-
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önigl. porru^clische Mold «Münzen.
iCin fünffacher l^o i «l'Or mit dem porruxeNschen grossen Creutz 
. auf einer, und dem Königl korrusekschen Wappen auf der 

1 4» l anderen Seiten. . - - ,  l »9
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Tchwäre deren fol» 
genden Gold, Gor« 
ten nach dem Orbi« 
nari 60. G r ä n  
schwären Ducaten« 
Gewicht.

Oucnt-n. iGkäN
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L itt doppelter öioi ä'Or. -  
Ein einfacher k lo i ä'Or.
Ein halber 1Uoi ä'Or.
EiN fünstl ö lo i ä'Or.
Ein doppelter l^etton mit der Künigl. BildnuS auf einer «und 

dem Königlich« ?orruse6schen Wappen auf der anderen 
Seiten.

Einfache äeero-
Halbe äerro. - »
Vierrl äerro.
Acht! äecro. -  » ,  -

N L. Die koreuge6sche Silber-Münzen haben keinen dourr

owohl dermahlige  ̂ als vormahlige
Gold-Münzen deren Oesterreichischen 

Nieder- Landen.
Ganze /  oder sogenannte doppelte Louveriim  ö'Or.
Halbe / oder sogenannte einfache Louver-in, ä'Or.

Derco UilberMünzen deren Westerreb
chischen Nider-Landen.

Ein gantzer Ouc»ron, oder Niederländisches M n  Schilling 
Stück. . . . .

kin halber äeero.
kin viertl äerro. . .  -  -

Ein paracoo, oder sogenannter Burgundischer - oder Creutz. 
Thaller.
în halber äeero. . - -
^ S .  Die übrige und mindere Niederländische silberne Münz 

Lorten haben hier Landes keinen Cour-.

roß«Herzoglich« lolcsnif.
Gold «Münzen.

>
Ein 2 ec liin , oder (!ig ll» ro . » « -

Moß. Herzoglich« 1'olcLlüsche
Silber-Münze».

Eine k i» a rs , wann sie nach dem Mändl-Gewicht 9. Ducaten 
6. Grän wäget. « -  *

Nachallergnä,
digst geschöpfter 
Kaiierl. Königl' 
Resolution has 
ben folgende 
Münz»Sorten 
zu couriircn prr

fl.1 kr.Ipf.
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Bchw-re deren fol,, 
»enden Golb« S or,! 
«» nach dem ordi-r

Ducsren.

RachallerqnLK
digst geschöpfter 
Kaysrrl.Königl. 
Lelolnuon ha. 
den folgende 
Münz »Sone» 
tu courliren per

Ein Veneeisnischer Oucsron, CreutzrCron/ oder §cuäo. 
wann solcher 9. Oucsren und 6. Grän waget.

Ein Venerirmischer Oucsto, wann solcher 6. Oucsren undzl. 
Grän waget. . . . .

Eine Venerisnische Justins , wann solche 7 Oucsren und )ü 
Grän waget. . . . .

8 ü .  Für jeden cslirenden Grän ist ein Pfenning abjtljiehen/ 
und ausser obige in Lourr gestattete drey Lorren/ seynd und 
bleiben alle übrige groß und kleme Venerisnische Münz* Lvr 
ten fchärffest verbollen und verrußen.

i Mayländische und klgnmanische
Silber - Münzen.

Ein Philipp. Thaller/ wann solcher 7. Oucsren und zS. Grän 
wäget.

Ein ölsnruaner-Thallek/ wann solcher 7. Oucsren und so.
Grän wäget. . . . .

Der halbe O erro , wann lolcher z. Oucsren und 40. Grän 
wäget. . . . .

8 6 . Für jeden c-üreoden Grän ist ebenfalls ein Pfenning 
abjuziehen.

4.
s

Srckn fl. kk.

Halbe O erro. wann solche 4. Oucsren und r r. T rän  wä 
get . .  . . .

Viertl Oerro, wan solche r. Oucsren 167. Grän wäget. —  Z7
Ein l.ivoroiuo , wann solches 7. Oucsren 46. Grän wäget. a
Ein halbes O erro , wann solches ?. Oucsren 5?- GkäN'Wär! 

get - .  . .  .  > »
Ein V ie rt! Oerro, wann solches i- Oucsren56;. Grän wäget.—
8 8 . Von jeden cslirenden Grän ist ein Pfenning von disem 
gestatteten Courr - Preis abjUjiehen.

VencriHsche Wold« Münzen
Ein Veoerisnjscher Leclrin. - .  - 4 >r

Venerianis.Werne 8pecie8- MÜNZEN.
28
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ollLndische Wold Münzen.
lE in  Holländer- Oucsren. s s -

X r,
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VchwFktbttttl fol
genden Gold,Sor, 
ten nach dem or, 
dinari t-,. Grän 
schwärenDucatev 
Vrwicht.

vucaren. Drän

, Nach allergnä,
Digst grschöpfttk
Kayserl. Kö'ttgl.
^einlurwn ha
ben f o l gende 
M üar - Sorten 
u cou.s.re» pee

olländische Uilber. Münzen.
Lin Holländer-Thaller. . . .

Uuffische Uilber» Münzen.
5in ^oube l. . . . »
Halber Oecto. . . . .

Wpstliche Wilber« Münzen.
Oie unter denen altern Päpsien.auSgemünzte pisstre, oder 5cuäi 

Kom ani, blS auf lnnoccnrium X II .  inclustvt, wann solcht 
9. vucaren und s. Gran wagen, 

dl L. Wovon für jedes csILreodeS Mandl - Gewichts - Grän ew 
Pfenning abzuziehen ist.

Oenueler Uilber« Münz.
Lin C e n u in ,, wann solche zehen Ducaten und s4. Grär? 

wäget. . . . .
dl L. Wovon ebenfalls für jedes calirendes Mändl-GewichtS 
Grän ein Pfenning abzuziehen ist.

fl. kr.jpf.
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Die Kremnitzer-Vucsren werden wie bishero zu vier Gulden zwölf Kreutzer / dann die 
Aayserliche / wie auch Rayserlich- Königliche in denen Erbländischeu Münz-Aemtern aüsaemünz- 
te Ouc-renzu vier Gulden zehen Kreutzer anzunehmen/ und auszugeben/ bey solchen aber ja
w oh l/ als auch bey denen Holländer-und Reichs - vucrren / dann 6 i8l ia n , und Lecbini zu 
beobachten seyn l daß solche vollständig 6o. Oucscen-Grän im Gewicht haben müssen/widriaenS 
nicht allein derenfelben conni venäo gestattete von felbsten hindann fallet / und solch« nur 
in dem innerlichen Werth L 4. Fl. anzusehen / sondern annebst noch von obbesagten 4. Fi. für 
jeden nach dem wahren Mändl - Gewicht abgängigen Grän (  nach Inh a lt des dritten Münz- Pa- 
tenr-punür äe^llno  >746.) vier Kreutzer abzuziehen/ und refpeüive gutzumachen leynd/ 
gleichwie für jeden an dem vorgeschribenen Gewicht/ auch bey anderen gangbaren golvenen 
Münz-Sortenabgängigen Grän das Gehörige abzuziehen / und relpeüive gutzumachen ist/ 
dergettalteg / daß ohne untereinstigen obbesagten Abzug und relpeSivö Gutmachung an 
niemand ohngewichtige vucaren / Lecbini, Lißlisri, noch sonstige goldene Münz« Sorten 
aufgevrungen werden mögen /  fo mehr/ als die Kayserl. Königl.Münr-Aemter instruiert jeynd/ 
zur Ummünzung deren ohngewichtigen vucsren/ und anderen goldenen Münz» Sorten alle nur 

immer rdunlrche Erleichterung ( mittels gewöhnlicher einiger exrri Zulage/oder sonsten)
denen Parkheyen angedeihen zu lassen.


